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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitgliedern der geftzgebcnden Räthe der helvetischen Republik.

Band M. X". XXIV. Bern/ den zo. Winterm. io. Fnmà Vlil.)

Vollziehung 6-Direktor! um.

Beschluß iider Bewältigung des B- Bert-
ftdmger zu Unterfchreiblmg der Schatzamts-
Aßignativucu.

Das Voll;ich'.mgsdircktorium nach Anhörung des
Rapports seines Finanzministcrs über die Nothwen-
digkeit, unverweilc Jemand zu ernennen, der an der
Stelle der fehlenden Commissaricn des Schatzamtes
der Aßignationen auf die Kassen der Kantone unter-
schreibe;

^

Erwägend, daß das Gesetz vom 22. Weinmonat
vorschreibe, daß alle von den Commissaricn des Schaz-
amtes auf die Kantonskassen auszustellende Anweisungen
mit der Unterschrift von zwei unter ihnen versehen seyn
sollen;

Erwägend, daß in Ermangelung eines zweyten
Commissars erforderlich seye, durch einen Beschluß
denjenigen Bürger zu ernennen, dessen Untcrsch'ift der-
jeniqcn des noch bleibenden Co.nmissärs vorläufig bey-
gefugt werden solle;

beschließt:
t. Der Bürger Vertschlnger ist begwältiaet, ge-

mtimchasNich mit dem aegenwartigen Commissar alle
von dem Schatzanm auf die Kantonskassen ausmstcl-
lende Anweisungen zu unterschreiben, bis daß das Di-
rcktorium zur Ernennung eines zweyten Commissars
geschritten seyn wird.

2. Dein Finanmimistcr ist die Eröffnung des ge-
aenwartigen Beschlusses ausgetragen, welcher unver-
zuglich dem Tagblatte der gesetzlichen Beschlüsse bcyac-
ruckt werden soll. - ' ' - "

Luzcrn, den 7. Merz r?S9.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Am Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

Mousson.

Beschluß über die Erhöhung der direkten Auf-
lagne um eilt Viertheil ihres Ertrags.

Das Vellzichungsdircktorium erwägend, daß in
dein Zeitpunkte, wo eine feindliche Armee auf den
helvetischen Boden einzudringen droht, die Regierung
erwarten darf, daß jeder Bürger zn allen Vorkchrun,
gen, welche sowohl die allgemeine Sicherheit als die
Ehre der Nation erfordern, das Scinige bcyMagcu
bereit seyn werde;

Erwägend, daß diese Anstalten ohne beträchtliche
Kosten nicht getroffen werden können, und dass die
am r?ten Weinmonat von den gesetzgebenden Räthen,
nach Maßgabe der gewöhnlichen Bedürfnisse, dckrctir-
ten zstcuern dazu nicht hinreichend find;

Erwägend, daß es unter den ehemaligen Regie-
rungcn gebräuchlich ware, in Kricgszeitcn eine außer-
ordentliche Steuer auszuschreiben; und daß jezt eine
Maßnahme dieser Art desto nothwendiger ist < da die

Republik, nicht wie jene, zusammengelegte Schätz«
besizt:

In Kraft der Vollmacht, die ihm durch das Ge«
setz vom rMcn Merz ertheilt worden ist;

beschließt
r. Dle direkten Anfingen, diejenigen ans die

Lebcnsmtttcl, und die auf den Lurus, deren Betrag
durch das Gesetz vom i7ten Weinmonat bestimmt
worden ist, werden anmit kür dieses Jahr um den
vierten Theil ihres ganzen bisherigen Betrages erhöhet.

2. Von dieser Erhöhung sind daher blos aus-
genommen, das Recht der .Han^änd rung, das des
Stempels, und die gerichtlichen Gefälle, welche nach
dem Gesetz vom ^7tcn Wcmmonat bezogen werden
sollen.



Dem Finanzminister ist die Vollziehung die-
fts Beschlusses aufgetragen.

Lnzen, den tüten Merz 179.?.

Präsident Bay.
General - Sekremir M 0 uss 0 «.

Beschluß über die jährliche Feyer des Festes

zum Andenken des Sieges bey Näfels.
Das Vollziehungs - Direktorium erwägend daß

die Feste zum Andenken der rühmlichen Siege der.
alte» Helvctier über den ewigen Erbfeind ihres Vol-
kes ehrfurchtsvoll beybehalten zu werden verdienen;

Nach Anhörung feines Ministers der Wissenschaften

beschließt: l

1. Das jährliche Fest zum Andcstken des Sieges
bei Näfcis im Jahr l3«s. soll am vierten April,,
lind in Zukunft jedes Jahr nach dem bisherigen Ge-

brauch am ersten Donnerstag des Monats April!
(neuen StylS) gefeuert werden.

2. Der Regiernngs - Statthalter des Cantons
Linth wird durch eine Proklamation alle Einwohner
der umliegenden Gegend einladen, diesem Feste bey-

zuwohncn.
3. Er ist begwaltigct, nach seiner Klugheit die

Feyer dieses Festes auf eine dem Vermögen der Ge-
gend angemessene Weise anzuordnen.

>i. Der Minister der Wissenschaften ist mit der

Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Lnzern den töten Merz 1799.

Präsident B a y.
General - Sekretair Mousson.

Beschluß über die Art, wie °die öffentlichen
Beamten den Mtcsdienstlichen. Uebungen
bc»mwot)!m: haben.

Das Vollziehungs - Direktorium unterrichtet, daß
öffentliche Beamte theils beym Gottesdienste besondere
Ehrensme für sich verlangen und einnehmen., theils
kirchlichen Festen mir ihren Amtszeichen, und in der
Eigenschaft konstituirter Autoritäten beywohnen;

In Betrachtung, daß der öffentliche Beamte
außer seinen Verrichtungen jedem andern Bürger
gleich, und zu keinerlei) Art von Vorzügen bcrech-

ttgec ist —
In Betrachtung, daß die Verfassung keine Aus-

Zeichnung oder Begünstigung einer Religionsparlh.y
zvr der andern zngiebt, und daß daher die Amts-
Verrichtungen konstituirter Authoritätcn sich unmöglich

!Z6

auf irgend eine Theilnahme au kirchlichen Feste«
oder gottcsdienstlichen Uebungen erstrecken können —

Jedoch inBetr achtung, daß diese leztcrn, zur
Handhabung der öffentlichen Ordnung, der Aussicht
eines Polizeybeamten unterworfen seyn müssen;

Nach Anhörung des Ministers der mnern An-
gelegenheittn,

beschließt:
Kein öffentlicher Beamter soll in dieser Ei-

genschaft, und mill semem Amtszeichen verschen, in
oder außer der Kirche bey gottcödicnstlichcn Uebunaen
oder Leichenbegängnissen erscheinen, noch denselben
mir irgend einer amlstchen Auszeichnung vor andern
Bürgern beywohnen können.

2. Kein öffentlicher Beamter soll in der Kirche
einen besondern, in dieser Eigenschaft ihm bestimm-
ten Ehrenplatz ansprechen oder einnehmen.

3. Von' dieser Verfügung sind allein anSgenom-
men die Regiernngs-Statthalter, die Unter-Statthat-
ter und National - Agenten, wenn dieselben zu Aus-
übnng der nohwendigen Polizeyaufsicht bey gottcs-
dienstlichen Uebungen oder andern öffentlichen Feyer-
lichtesten erscheinen.

< Dieser Beschluß soll in das Tagblatt der
Gesetze eingerückt, und dessen Vollziehung dem Mi-
nister der innern Angelegenheiten übertragen werden.

Luzern, den isten Merz 179s.

Präsident Bay.
General - Svkretair Mousson.

Beschluß über Vorzeigung der mllitairischen
Urlaubspäffe.

Das Vollzlehuiigsdirektorium, auf den Bericht,
daß die Soldaren der Legion die ihnen von ihren
Odern bewilligten Urlaubstermine übertreten, und
nach Anhörung seines Kriegsministers

beschließ t:
t. Jeder Militair der einen Urlaub hat, soll

gehalten sevn dem Agenten der Gemeinde, wo er
hinreiset, den Urlaubspaß oder die iym ertheilte Bc-
witligung vorzuweisen; der Agent wird sich die Data
vorzeichntn, und ihn wieder zu seinem Corps zi>«

rückweiscn, sobald die Zeit seines Urlaubes zu Ende
ftyn wird.

2. Sollte der Soldat diesem Befehl nicht ge-
horchen wollen, so wird ihn der Agent durch die
Häscher seinem Corps zuführn lasse;, wo er bey

ftmcr .Ankunft bey Wasser und Brod gefangen gcsezt
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werden sou, bis er aus seinem Solde die Kosten
seines Transports ausbezahle haben wird.

z. Der gegenwärtige Beschluß soll bey der Lc-
gionan die Ordre gcsczt, jedem Urlaubpasse der dem
Soldaten ausgelert'gt wird, beygcrückt, und dem
Tagblatt der Gesetze einverleibt werden.

4. Dem Kriegsminister ist die Vollziehung dieses
Beschlusses aufgetragen.

Luzcrn, den solcn Merz <799.

Präsident B a y.
General - Sekretair Mousson.

Beschluß über den Zweck des Marsches an
die Gränzen.

Das Vvllziehungs - Direktorium auf den Bericht,
daß die Übelgesinnten ausstreuen, daß die in Aktivität
gesezte Militz fremden Truppen einverleibt werden solle,
um unter vielen Gefahren in entfernten Ländern Krieg
zu führen;

Erwägend, daß es dringend ist dem helvetischen
Volke zu erklären, wie wenig diese Besorgnisse gegrün-
der seyen, und ihm zugleich die Treulosigkeit dcrjeni-
gen aufzudecken, die ihm dieselbe einzuflößen suchen;

beschließt:
<. Der Kriegsminister ist beauftragt allen Re-

gierungs-Statthaltern zu erklären, daß die in Akti-
vital gesezte Militz blos dazu bestimmt ist, die Grän-
zen unsers Landes mwerlczt zu erhalten, und das Va-
te land gegeu jeden Feind zu vertheidigen der es wa-
gen sollre, dasselbe zu bedrohen.

Luzern, den 2vtcn Merz <799.
Präsident Bay.

General-Sckrctair M o usso n.

Beschluß Uelwr Vollziehung des Gesetzes von
2<>tcn Weinmonüt, in 'Bttrcf der Ange-
hörige»! von Oesterreich und Toskana.

Das Vellziehungs-Direktorium ans die gethane
Einfrage seines Ministers des Innern, wie er sich

gegen die Angehörigen derjenigen Mächte zu bench-
men habe, welche gegenwärtig mit der fränkischen
Republik in» Kriege stehen, unl>dic sich in Heloetien
niederzulassen n mischten,

beschließ t:
Der Minister des Innern ist begwältigt, den

4ten Artikel des Gesetzes vom 2.<itcu Weinmona: auf
diejenigen Angehörigen von Oesterreich und Toskana
aiiszndeynen, welche ihre Bcgangcnschasten scit einer

unverdächtigen Zeit schon in Helvetic» betrieben, und
lch immer auf eine von jedem Verdacht entfernte
Weise aufgeführt haben.

Luzern, den 53tcn Merz <799.

Präsident Bay.
General - Sekretair Mousson»

Beschluß über Hîmvegschaffung aller Unter-
thaneu der österreichischen, englischen,
rußifchen, sardischen und neapolitanischen
Monarchien aus Helvetic»».

Das Vollziehungsdirektorium erwägend daß es'
wichtig ist, um den Unruhen im Innern, der Aus-
spähung und Einverständnissen mit dem Ausland vor-
znbeugen, den Auftnthalt von Fremden in Helvetien
nicht zu erleichtern,

b es ch l i e ß t:
<. Alle Fremden beiderlei Geschlechts, es seyen UN«

terthanen der österreichischen, englischen, rußischen,
sardischen oder neapolitanischen Monarchie, fie seven

mit Pässen von diesen Regierungen versehen oder nicht,
sollen das helvetische Gebiete verlassen.

Nämlich:
' <. Die Reisenden — ohne Aufschub — sogleich nach

der Bekanntmachung des gegenwärtigen Beschlusses.

2. Diejenigen, welche seit einem Jahr im Lande
wohnhaft sind, in Zeit von vierzehn Tagen.

3. Die welche schon vorher sich niedergelassen haben,
nach Dcrfluß von drei Wochen.

2. Von dieser Verfügung sind provisorisch ausge-
nommen, nachdem sie sich vor der Mnnizipalität der

Gemeinde, wo sie sich befinden, oder hanshäblich sind,
gestellt haben werden.

<. Die, weiche mit einer Niederlassungsbcwilligung
vom Direktorium versehen sind.

2. Die Handlnngsdicner (Commis), Arbeiter und
Dienstboten, für welche die Bürger, in deren

>j Dienste sie sich befinden, gut stehen, und durch.
Vermittlung des Regicrungsstatthaltcrs und des

Ministers des Innern, vom Direktorium eine

spezielle Bewilligung erhalten würden.
3. Dem Minister der innern Angelegenheiten ist die

Vollziehung dieses Beschlusses aufgetragen, welcher ge-
druckt und in allen Gemeinden der Republik angcschla-

gen werden soll.

Luzern, den 3<. Merz <799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Bay.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sckr.
Mousson.



Beschluß über Einschränkung der bei den
Katholiken üblichen Prozessionen.

Das Vollziehungödirektorium, erwägend daß unter
den Prozestwnm die in der katholischen Religion üblich,
und ursprünglich ans religiösen Absichten gestiftet wor-
den sind, mehrere von ihrer ersten Bestimmung so

sehr ausgeartet sind, daß sie nun zu den schändlichsten

Ausschweifungen Anlaß geben.
Erwägend daß die Feinde der helvetischen Freiheit,

begünstigt durch die anwesende Vs.ksmenge, welche
diese Prozessionen und die dabei herrschenden Aus-
schweisungen dahin ziehen, Anlaß finden könnten, die

ehrlich denkenden aber unerfahrnen Bürger zu verlci-

ten, ihre Ruhe und die allgemeine Ordnung zu stören.

Nach Anhörung seines Ministers der Wissenschaften,

beschließt:
t. Kein Umzug wird fich außer dem Umfang des

Bezirkes halten können, wo die Kirche stehet; von die-

ser wird die Prozessor! ausgehen, und auch wieder
zurückkehren.

2 Die Priester und Mönche, welche die Umzüge
anführen, find den Civilauthoritätcn für alle Unord-

nungen verantwortlich, welche dabei statt haben
könnten.

z. Es soll ihnen ausdrücklich anbefohlen werden,
jedesmal drei Tage vor der Prozession dem Statthal-
ter oder Unterstatthalter des Distriktes, wo die Kirche
gelegen ist, in der das Fest gcfeycrt werden soll, davon
die Anzeige zu thun.

ä. Der Minister der Wissenschaften ist beauftragt,
diesen Beschluß in Vollziehung zu setzen, welcher ge-
druckt werden soll.

Luzern, den ä. April t799.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.

Beschluß über Bestinnnnnft der Vcn'ichtms,
gen der bei den helvetische,! Tvuvpeu au-
gestellten Negiernngplonnuissatlen.

Das Vollziehungsdirektorium

beschließt:
t. Dem Kommissair des Vollziehiingsdircftonums

bei den helvetischen Truppen ist in den Kantonen, wo
die Truppen stehen, gänzliche und höchste Vollmacht
für alles gegeben was Civil - und Finanzsaazen be-

trift. Diese Truppen sind bestimmt, unter dem Kom-
mando des General Keller nach den Dispositionen des

Obcrgeneral Massen« die Gränzen Helvetiens zu be«

schützen.
2'. Er ist beauftragt, die Civil - und Militairbe-

hörden zu beobachten, und der Regierung über alles
ohne irgend eine Rücksicht Rechenschaft zu geben.

3. Er >oll alle Mißbräuche und Verschwendungen
untersuchen, von denen er Bekanntschaft haben könnte,
und sie der Regierung anzeigen.

ä. Er ist bevollmächtigt, in dringenden Fällen die-
jenigen, die er von ihren Verrichtungen zu entfernen
für nöthig erachtet, zu suspendiren, oder selbst wenn
die Urgcnz der Umstände es erfodcrt, provisorisch zu
ersetzen; jedoch wird er hjevon sogleich das Direkw-
rium benachrichtigen.

3. Er wirb nach den Gesetzen von 30. und à
Merz, und zufolge des Beschlusses des Direktoriums
vom 31. Merz alle diejenigen bestrafen lapeu, die sich

weigern würden zu marschwcn, oder welche den An-
statten der Regierung in Civil - oder Militairaugelcgen-
heften fich widersetzen würden.

6. Da die Bürger Repräsentanten von Flüe und
Herzog, Regierungskommissairs beim General Massen«,
über einige Gegenstände besondere Instruktionen erhal-
ten haben, so wird er sich mit ihnen verabreden, da,
mit in den gegebenen und zu gebenden Befehlen keine
Kollision mir ihnen entstehe.

7. Dieser Beschluß soll gedruckt, bei der Ordre den
helvetischen Truppen bekannt gemacht, und in den
Kantonen pudltzirt werden, wo sich die Truppen be«

finden.

Luzern den 5. April 1799..
Der Präsident dcS vollziehenden Direktoriums,

B a y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
M 0 u s s 0 n.

Beschluß über Bestimmung deö Loskaufs der
auf dm Ncftionàalvungen haftenden
Berechtigungen.
Das Vollziehungsdirektorium nach angehörtem Rap-

port seines Finanzmmisters, über die auf den National-
Waldungen haftende Berechtigungen;

In Erwägung, daß diese Holzrechte an vielen Or-
ten den Ertrag der Nationalwä.der übersteigen, die-
selben also nothwendig in Verfall gerathen müssen; —
daß jede durch die Forstadministralion zn Anpßanzmig
und besserer Besorgung der Wä-der zu treffende Vor-
kehrung bei Fortdauer dieser Berechtigungen fruchtlos
seyn würde;

In Erwägung endlich, daß dcr Sinn des Gesetzes

vom rc>. Wintermonac 5 793. ganz eigentlich dahin
geht, alle Arte» von liegenden Gründen vcn den dar-
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«us hustenden Abgaben und Beschwerden loèkâuffich
zu erkennen,

beschließt:
Es sollen nach Anleitung des nämlichen Gesetzes

alle auf den Nationalwaldungen haftenden Beschwer-
den und Berechtigungen loskäuflich erkennt seyn.

2. Die Loskaufung derselben durch den Staat soll
auf gleiche Weise vor sich gehen, wie nach Vorschrift
des obgcmeldeten Gesetzes, die Loskaufung der Zehen-
den und Bodenzinse gegen den Staat geschieht.

3. Die Exekution dieses Beschlusses soll dem Finanz-
minister aufgetragen seyn.

Luzcrn, den 6. April ,799.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

B a y.

Im Namen des Direktoriums, der Gcncr. Sekr.
M o u s s o n.

Beschluß über die Znslnmncnseolmg der zm
Untersuchung der Empörungen cmfzustel-
leudeu Kriegsgerichte.

Das Vollziehungsdircktorium, benachrichtiget, daß
in mehrern Orten, wo sich aufrührerische Bewcgun-
gen gezeigt haben, und wo zufolge des Beschlusses vom
3i. Merz, zu Beurtheilung der Rebellen ein Kriegs-
gcricht niedergesezt werden muß; benachrichtiget, daß
es an einigen dieser Orte schwierig und vielleicht gc-
fährlich seyn würde, ein solches Gericht einzig aus
den Elitenoffiziers des Kantons zusammen zu setzen;

In Erwägung der Nothwendigkeit, das Gericht,
so viel immer möglich, an dem Orte des Verbrechens
selbst halten zu lassen, theils zur Abschreckung durch
das Beispiel, theils zur Verhütung der grausamen
Nothwendigkeit, zur Erhaltung des Vaterlandes und
des Gehorsams gegen die Gesetze noch größeres Blut-
vergießen z» veranlassen; in näherer Bestimmung des
Beschlusses vom 31. Merz;

b e s cti l í s e >

gerecht Offiziere von denjenigen helvetische!'. Truppen
niederzusetzen, die in dem Kanton zur Erekutjon liegen.ì -s Gericht wird sich da versammeln, wo es
der RegierungStommissair oder der Regierungsstatlhal-
ter am schichlichsten finden. Es wird ohne Aufschub
zur Beurtheilung der Schuldigen vorschreiten.

Luzern, den Avril ,799.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

M o u s s o n.

Beschluß über Anssnàmg und Bestrafung
' österreichischer EmißärS.

Das Vollziehungsdircktorium in Erwägung, daß,
in Gemeinschaft mit den Feinden der Republik, die
österreichische Regierung das Laud überschwemmt, m t
verstellten Milimirs und andern Agenten, zur Ausspä-
hung der Regierungsmaßregeln, zur Erschrecknng des
Volkes durch beunruhigende Nachrichten, zu heimlicher
Organisirung von Räuberbanden, und zu schnellem
Ausbruch des einheimischen Kriegs.

beschließt:
1. Die Kommissairs des Vollziehungsdirektoriums,

die Negieningsstarthaltcr, Unterstattha'ter und Agen»
ten sollen die Bürger, welche den oben beschriebene.»
Emissärs Untccschlcif und Begünstigung verschaffen,
als solche, welche das Falschwcrbcn befördern, an Hal--
ten und militairisch bestrasen. Diejenigen Schenken
und Wirthshäuser, deren Inhaber es versäumen, sie

den konstituirten Autoritäten anzuzeigen, sollen zuge-
schloffen werden.

2. Ein Preis von zehn Louisd'ors wird für jeden
ausgesetzt, der in die Hände der konstituirtcn Autori»
täten österreichische MiiitairS, oder andere Personen,
ausliefert, die entweder zwischen den einheimischen
Vcrräthcrn und den auswärtigen Feinden den Brief-
Wechsel erleichtern, oder unter Verbreitung beunrnhi-
gender Gerüchte Helvetic,, durchstreifen, oder zur Or-
gaiiistrung von irgend einer Art Widerstandes gegen
die Gesetze, und gegen die Maßnahmen der Regierung
Hand bieten.

Zur Aüsbezahlung des Preises sind die Vcrwal-
tungskami'.icrn beauftraget.

3. Die Regicrungskömmissärs und Statthalter sol-
len die vbc-i bezeichneten Personen sogleich auf
der Stelle einen, Kriegsgerichte überliefern, um sie

nach den, Gesetze vom z. Christmonat, und nach den-
jcnigcn von zu. und 3>. Merz richten zu lassen; auch
werden sie Sorge tragen, daß gegen solche Böftwich-
ter und ihre Anhänger gute und schleunige Justiz aus-
geübt werde.

^
st. Der gegenwärtige Beschluß soll gedruckt und

öffentlich bekannt gemacht werden.

Luzern, den,o. April ,799.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

B a y.

Im Namen des Direktoriums, der Gener. Sà
Mousson.

Beschluß über die Verrechnungen der MilU
tairansgabeu.

Das Vollzichungsdirektorium indem es verlangt,
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daß die Dispositionen des allgemeinen Gesetzes über
die Finanzen und das Rechnungswesen ganz genau
auch auf den Kreislauf derjenigen Summen angewen-
»et werden, die zum Diensie der helvetischen Truppen uvecd.n hicmit abgeschafl, und die Klöster sollen unter

beschließt:
<. Aste Bothen, welche bisher von den Klöstern

zum Dienst ihres Briefwechsels gebraucht worden sind,

bestimmt sind,
beschließt:

<. Alle zum Militärdienst nöthigen Summen flies-
sien in und durch die Hand des Kriegsministers, und
zu dem Ende hin steht ihm auf Abrechnung der
Kredit bei dem Nationalschatze offen.

s. Unmittelbar läßt er diese Summen dem Gene-
ralzrhlmcistcr der Armee, dem Oberkommissair Ordo-
natcur, oder dem Commissar und Zahlmeister in jedem
Kantone zufliessen, ohne sie durch die Hand der Ver-
walcungskammern gehen zu lassen.

3. Alle diese Beamten wenden sich mit ihren Rech-
uungen a» den Kriegsminister.

ä. Alle acht Tage überschickcn sie ihm einen Etat
von der i» ihren Händen liegenden Baarschaft, nebst
einem kurzen aber genau bestimmten Auszuge aus ihren
Rechnungen.

6. Jeden andern Tag verschaffen die Commissärs
des Schatzamtes dem Regicrungskommissär bei der
Armee einen genauen Begriff über den Betrag aller
ihnen zum Militairdienst abgeforderten Summen, wie
auch über den Ort und die Stelle wohin diese Sum
men geflossen.

6. Alle acht Tage überschickt der erwähnte Regie-
»ungskommissär den: Kriegsminister den Etat über die
unter den Waffen stehende Armee, und über ihre
verhältnismäßigen Bedürfnisse. Eine Copie davon er-
hält der Fmanzminister, damit auf solche Weise sowohl
der eine als der andere, zur Befriedigung der Mili-
tairbedürfnissc, die nothwendigen und unaüfschieblichen
Anstalten zu treffen im Stande sey

7. Dieser Beschluß soll den beiden Ministem des
Kriegs und der Finanzen, wie auch dem Rcgicrungs-
koinmissär bei der Armee mitgetheilt werden.

s. Gegenwärtiger Beschluß wird im Drucke be-
kannt gemacht.

Luzern den i«. April <799

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,»
Bay.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
Mousson.

.Beschluß «ber A scbaffung der besondern
Klosiel bothen

Das Vollziehunösdircklorium, auf den Bericht, daß
»erschiclcne Klöster zum Dienste ihres Briefwechsels
bescndcrc und eigene Boihen gibrauchen, und mittelst
dessen den gesetzlichen Postrechten ausweichm,

der gcmcinsamen Verantwortlichkeit aller ihrer Mit-
glicder gehalten seyn, ihre Briefe der Post-und den
gewöhnlichen Bothen zu übergeben.

s. Diejenigen Bothen, so nach Dcrffuß ron acht
Tagen, von der Herausgabe dieses Beschlusses an ge-
rechnet, mit Briefen von einem Kloster an das andere,
oder von einem Kloster an irgend eine Privatperson
würden angetroffen werden, svllen als verdächtige Leute
angehalten, und den Polizeibehörden überliefert werden.

z. Dem Minister der Finanzen, und dem der Po-
lizci ist die Vollziehung dieses Beschlusses aufgetragen-

Luzern, den 26. April <799. ^

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,.
Bay.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
M o u s s o n-

Beschluß über Verkeilung der militairischen
Beschwerden zwischen die Gemeinden.

Das Vollziehnngsdirektorium erwägend, daß es ge-
recht seve, daß die Gemeinden, ivelche wegen ihrer
Lage keine Kriegsbcschwerdcn zu ertragen haben, dew
jcnigen beisprmgcn, die nicht nur mit Trnppencin-
quarticrungcn, sondern auch mit allen Arten von Lieft-
rungcn, die sie machen mußten, überladen »vorden sind;

beschließt:
<. Die Verfügungen des Beschlusses vom <2. Jen-

ncr über diesen Gegenstand, sollen ans alle mililairifche
Beschwerden jeder Art, welche den einten Gemeinden
auffallen, während dem andere damit verschont bleiben
würden, ausgedehnt seyn.

2. Dem Minister des Innern ist die Vollziehung
des gegenwärtigen Beschlusses aufgetragen, welcbcr dem
offiziellen Blacc der gesetzlichen Beschlüsse beigcrückt
werden soll.

Luzern, den 8. May <799.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Peter Ochs.
Zm Namen des Direktoriums, der Gencr. Sekr.

M o u s sv n.

Beschluß über Vertheilung der Krieg lasten
auf die bisher davon befreit gebliebenen
Gemeinden.
Das Vollziehungsdirektorium in Betrachtung, daß

die Kriegslasten, welche die Gemeinden sowohl durch



Truppeneinquartierung als durch Lieferungen jeder Art,
zu tragen haben, wegen der Verschiedenheit ihrer Lage
auf eine höchst ungleiche Weise vertheilt sind — in Bc-
trachtung, daß biete Ungleichheit einen Hauptgegenstand
der häusigen Klagen von Seite der beschwerten Ge-
meindcn ausmacht — ferner in Betrachtung, daß zur
Erleichterung der leztem kein anderes Mittel übrig
bleibt, als vie minder beschwerten Gemeinden zu ihrer
Hülfe zu rufen,

beschließt:
t. Diejenigen Gemeinden, welche bis dahin ron

der Truvpeneinqnarti.ung, so wie von Lieferungen und
Requisiuonsfuhren frei geblieben sind, oder dies Lasten
in emem geringern Grave getragen haben, sind gehal-
ten, den beschwerter» Gemeinde» durch Beiträge in
Geld oder in Lcbeusmtttetn zu Hülfe zu kommen.

2. Die VerivaltungSkammern sind zu dem Ende
bevollmächtigt, eine den Vcrmögcnsumständcn der ver-
schiedenen Gemeinden angemessene Vertheilung der
Kriegslasten für das Vergangene -sowohl als in Zukunft
zu veranstalten.

^
3. Diese Vertheilung wird sich nicht allein auf dre

Gemeinten des nämlichen Distrikts, sondern nöthigen-
falls auf mehrere Distrikte zugleich erstrecken.

ä. Der gegenwärtige Beschluß soll dem Minister
der innern Angelegenheiten zur Vollziehung übergeben,
und in das Tagdlalt der Gesetze eingerückt werden.

Luzcrn, den s. May 479S.

Der Präsident des Vollziehern Direktoriums,
Peter Ochs.

Im Namen des Direktoriums, der Gener. Sekr.
M o u s s o n.

Proklamation.
Das Vollziehnngs-Direktcrium an die

Bürger Helveticas.
H e l v e t i e r!

Das Vvllzichungs-Direktorium giebt Euch Kennt-
niß von der nachstehenden Proklamation an die Ein-
wohner von Unterwallis, vou Seiten russischer mld
östreichischer Generalen.

Hieraus erseht ihr da/ Schiksal, welches Picse
bcu-barischen Feinde für Euch zubereiten. Uedcrzeugt,
daß euer Unwillen hierüber eben so groß seyn werte,
als der ftmige, beschränkt sich das Direktorium blos
auf einige Bemerkungen über dieses merkwürdige Stück.

Proklamation an die Einwohner von
Uiiker:va!.i'.

Wir, die beiden unterschriebenen Oberbefehlsha-
ber der beiden unüberwindlichen G) und vereinigten

St

Armeen von Oestreich und Rußland, (2) gegen eine»
verblendeten Haufen zum Mitleiden gerührt, laden durch
gegenwärtiges Schreiben das Volk von Unterwallis
ein, daß es ganz ungesäumt die Waffen niederlege,
und zwar in Betrachtung, daß unsere Absicht keines-
wegs dahin gehe, mit der Geisel des Kriegs über Euch
Eroberungen zu machen, (Z) sondern daß unsere Was«
sen sich nur nach den geheiligten und unwandelbaren
Grundsätzen richten, und auf nichts anders zielen, alt
auf die Wiederherstellung und Befestigung unsrer heiic-
gen Religion, G) und der von allen Seite» erschüt-
tertcn Ordnung.

Wenn, dieser Proklamation zum Trotze, wenn okm«

geachtet der Bande, die Euch vormals mit Obcrwallis
vereinigten, wenn ohn-.' Achtsamkeit gegen das vonSr.
K. K. Majestät in der Proklamation des Prinzen KarlS
von vcrwichcncm 3». Merz geäusserten Verlangen, (5>
nach Wiederherstellung der alten gestrichen (6) Ort-
nung der Dinge in Helveticn, wen» alles dessen unge-
achtet irgend jemand umcr Euch sich mit bewaffneter
Hand blicken läßt, so kündigen wir Euch an, daß je-
ber von diesen ohne alle Gnade über die Klinge sprin-
gen soll, daß seine Haabe konsiszirt, daß weder sein
Weib noch seine Kinder verschont wcrdcn sollen; nm
also allen unruhigen Köpfen zum Schrekbilde z» dienen.
(7) Geht also, christliche Brüder, in Euch selbst, kehrt
endlich euere Waffen gegen euere wahren eigentlichen
Feinde, d c Euch hintergehen, wenn sie sich fux euere

Freunde ausgeben; bedenkt, daß euere lczte stunde
schlägt, (à) und daß Euch zur Ergreifung eurer Par-
thic nur noch dieser Auger.blik übrig bleibt.

Gegeben zu Brieg den r r. May i/rs.
Unterzeichnet: Milladoritsch, General der

Kaiserlich-Russischen Truppen.

Unterzeichnet: Baron Wucasowitsch,
Genera.-Major der K. K. Truppen.

Bemerkungen,
r) Unüberwindlich, vermittelst der Verrathe«- und

der Anzahl, welche bei den Kochisirtcn immer ge-

dovpcit so stark war, als bei den Franzostn. Wahr
ist's, berüchtigt genug sind die russischen Kv-
sakcn durch ihre Raubsucht, und freilich ragen
sie mit dem Barte und mit der lanec» Pike Memmen
in Schrecke»; aber nur den Memmen und nnbe-

waffnetcn Leuten sind sie furchtbar. Immer noch

jagten e entschlossene Männer 30 solcher Men-
scheu, die noch feigherziger sind, als diebisch, in
die Flucht. ^ ^

2) Mit welchem Rechte schikt der Kaiser von
Rußland, der vor r? Iahreu damals nur als

Graf von Norden in der Schwe! so gasifci war



aufgenommen worden, mit welchem Rechte schikt
er seine Trupven gegen uns, die mit ihm nichts
j» thun hatten? — Sollten wir ctwan gegen ihn
die Grundsätze des Rechts oder des Völkerrechts
vcrlczt haben? Nein, ftei haben wir seyn wollen,
wir haben unsere Ketten zerbrochen. Hierin liegt
unser einziges Verbrechen in den Augen dieses Für-
sten, der die Menschen nur zum Spielzeuge für
seines Gleichen geschaffen glaubt, und der vor dem
Gedanken erbebt, einst möchten die 36 Millionen
Sclaven, die er beherrscht, auch zur Freiheil
emvor streben.

2) Z werstchchch geht der Zwck der Oestreichs auf
die Eroberung der Schweiz, aus welcher vor drei
hundert Fahren ihre Voreltern mit «schände ver-
jaat worden; da sie aber mehr niedrige List als
Muth haben, so wünschen sie ungeschlagen herein-
zu/komme» um desto bequemer mit der Schweiz
dasselbe Sviel zu treiben, wie mit Polen. Was
die Russen betrist, so kommen sie, um cuere Wei-
der und Kinder zu würgen, cuere Häuser zu vlün-
dem, und was übrig bleibt, in Feuer und Rauch
aufgehen zu lassen. Seht, welche Vcmssistunzen
sie in Polen angerichtet haben, sobald man ihnen
den Eingang erlaubte!

s) Unsere heilige Religion. Von welcher
heiligen Religion ist hier die Rede? Vier Rcligio-
neu gemessen m den Staaten des Hauses Oest-
reich gleicherweise die Amnahmc, nämlich die
Katholische, die Griechische, die Brote-
stantiscbe, die Jüdische.

Die Religion der Russen ist weder die Katholi-
sehe noch die Protestantische, es ist die' Griechi-
sehe. In Rußland sind nicht nur alle christliche
Sekten geduldet, so sehr sie einander cntgcgengesezt
scvn mögen; man zählt daselbst noch überdies mehr
als 3 Millionen Màmetaner, und beinahe eben
so viele Heiden und Juden. Die Synagogen von
diesen und die Götzentempel von jenen siebe» un-
ter dein Schutze der Regierung, welche weit un-
beschränkter und allgemeiner, als unsere Constitu-
tion, alle Arten des Gottcsdicnsts gestattet. Son-
derbar endlich ist eS, wenn man die Ocstreicber
und Russen mit io anstößiger Heuchele» von Re-
ligion sprechen hört, während sie die Geistlichkeit
so sehr herabgewürdigt, während sie so viele Klö-
ster seknlarisirt und beraubt, und sonderhcitlich
auch, während sie mit dem Sultane der Tür-
kcn, dem Erd- und Erzfeinde des christti-
chen Namens ein so inniges Vündnig geschlossen
haben.

s) Die Pro kl a in a tion des Prinzen Karls
vom 3o.Merz. Gerade in dem Augcnblik wurde

diese Proklamation verbreitet, in welchem das ge-
spoimene Complott im Innern hätte ausbrcchen
sollen.

^
Es war darum zu lhim, die guten und

leichtgläubigen Bewohner der Schweiz über Oest«
reuys eigentliche Absichten hinter das Licht zufuy-
ren. Damais wagte es das östreichische Haue,
sich als Beschützer unsrer Uiiabhängigkett anzu-
kündigen; es freute sich, als suche es nichts an-
ders ais schlechtweg den Durchmarsch über unzern
Boden, um Franlreich anzugrcisftn; allein d.e
Bemühungen unwürdiger Priester, der Schwärmer
und der Ercauucn der chmatigen Regierung, auf
weiche der lcrinz Karl remime, hauen nichts « !s
Schimpf und Schmidt zur Folge, und swerrcn
auch jezr keine andern Folgen yaben. Die uf
östreichischen Befehl neulich zu Mayland und in
Cisalpimen an den Patrioten verübten Grausam-
keilen, deren Weiber unb Kinder von Fenstern
hcruntcrgcworftn wurden, verrathen genugsam die
boshafte Arglist, welche diese Schrift dicurte.

6) Alte u n d g e se zliche O r d n u n g der Di » ge.
Von neuem also bekommt ihr wieder eure Schutt-
heisscn, eure Bürgermeister, eure Venner, eure
Senatoren, eure Landvögtc, eure Patrizier, eure
gnädigen Herren nebst der unreine» Horde aller
Unter-Tyrannen, die euch jezt noch in der niedrig-
sten Knechtschaft erhalten würden, wofern nicht
die französische Revolution erfolgt wäre. Die Oest-
reicher und die Russen thun euch den Vorschlag
zur Wiedereinsetzung jener vrivilcgirtcn Familien,
die aile eure Rechte usurpirr hatten, die sich von
der Frucht eures Schweißes mästeten, und die,
von tollem Ucbcrnntthe berausch:, auf Euch herab
sahen, als auf Wesen geringerer Art!

Von Euch verlangte die Regierung nichts alS
die Steuern, welche die Behauotung und die Vcr-
theidignng des Vaterlandes nothwendig erfordert,
und dieses Begehren fandet ihr anstößig; allein
nicht nur werde: ihr den alte» Gebietern die giei-
chen Steuern entrichten; sie werde» Euch unter
allerlei Vorwande weit lästiger: auffegen, und von
neuem werdet ihr dcu Zehnte l, die Grundzinse,
und alle Fcudaioflichleu, unter denen ihr nieder-
gedrückt wäret, entrichten mühen, während daß

ihr ans ihre Abschaffung mit so vieler Ungeduld
gedrungen habt. Von dieser Beschaffenheit, Bür-
ger, ist die alte Ordnung der Dinge, die man
Euch ankündigt.

<Dcr Fortsetzung folgt.)
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V 0 îlzieh n n g 6 direkl 0 rèu m.

Pro^lanîatècn an die Einwohner von Unter-
wallis.

(Beschluß)
7) SclbI ihre Weiber und Kinder sollen

nicdt verschont bleiben, um den n n-
ruhigen Kövfcn zum Schrecken zu die-
neu. Sehr würdig ist eine solche Drohung in
dem Munde derjenigen, welche den Krieg im
Namen der Könige führen; der Russen würdig,
welche in einer Vorstadt von Warschau rducw
Men'chcn unbewe n in ihren Berten erwürgten :

würdig ihres Chefs Smvaros, eines unwissenden,
rohen, wahnsinnigen Zlolikopks, nur so lange
beherzt, >o lange er von Brandtewein berauscht
ist, würdig des östreichischen Hanses, welches
die Bothschastcr der französischen Rcpubl-k bei
der Abreise von Rastadt, wo sie für Europa am
Frieden arbeiteten, hmmordcn ließ; würdig der
Steiger, Wrß, Cvurten, Pcmg mid aller jener
Bösewichtcr, die nur darum auswanderten, um
über ihr Vaterland alles Unheil des Kriegs zu
verbreiten. Während daß ihr ihre Familien
großmüthig beschuhet, brennen sie selbst nichts
best weniger für Begierde, sich in dem Blute
der Curigen z„ baden.

Laut euch durch ihre Drohungen nicht schreckt» ;
so wir six ià blutigen Anschläge verrathen, so

vcrrachen sie auch ihre Ohnmacht. Bevor sie

noch in den Cchoos eurer Familien dringen,
stose» sie auf edle Krieger, zum Schutze der
Ewigen bewaffnet, sie stoßen ant Männer, welche
die heiligste Sache ui behaupten wissen werden.
M t uucrbltt icher Strenge wird das Direktorium
die Vcrräch r strafen, welche es wagen, aus
dem Scho ffe H, »eckeiis mit solchen Barbaren in
Co rewonde u zu treten,

k) Eure lczte Vtunde schlägt. Dieser Oest-
reichlsche Pealcrion wäre wirklich bemitlcidcns-

werth, wenn er nicht so abscheulich wäre. Bald
entschieden ist es, was für eine Parthey äcvte

Hclvcticr ergreifen; Helvclier, würdig des Na-
mens, mit der einen Hand stoßen sie diejenigen
zurück, die für einen Angcnblik den Boden ihres
Vaterlandes beäekt haben, und mit der andern
würgen sie die Treulosen, welche sie haben herbei
rufen dürfen. Geschlagen hat alsdann die leite

' Stunde für diejenigen, die srevlerweise uns zum
Tode oder zur Dienstbarkelt verdammten.

Mmh, Helvcticr! seyd ans das Kamvseichcn
des Direktoriums zur Vertheidigung Eures Na-
tcrlandcs bereu! Sie erblasse, die Aristokratie
über das Sch'ck'al, das ihr drobt, wenn sie noch

länger sich mit Verrätherev abgicbt! Sie erblasse
bei, unserm festen Entschlüsse, alles zu wagen,
alles atifzu 0 pfcrn für unsre Vertheidigung.

Wofern die Russen und Oestrcichcr über unsre
Gcbürge zu dringen versuchen, so werde» einst

ihre Gebeine und Knochen eben so, wie die

Dcnkma'e von Morgarten Cempach und Näfe'S
unsre Enkel erinnern was ein hochherziges

Volk vermag, wum es die Freyheit, wenn es

die Rechte der Menschheit und seiner Unab-

hängigkcit vertheidigt.

Luzcrn, den 20. May t7S9.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Peter Ochs.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekv.

Mousson.

Beschluß über Beziehungsart der Kriegs-
stemr.
Das Vollzichunqsdircktorinm ans die Berichte dw

Vorqestzten zur Beziehung der Kriegsabgabe, und m
Vollziehung des Gesetzes vom 24. April;

Nach Anhörung feines Zman zm misters,



beschließt:
1. Die Agenten aller Gemeinden, die Distrikts-

einnehmcr, oder alle andere Personen, welche die

Funktionen eines Einnehmers gethan haben, sollen

mwcrweilt die Verzeichnisse ihrer Gemeinde oder ihres
Bezirks untersuchen.

2. Aller Orten, wo die Tare der liegenden Gü-
tec und die Anzeige der Kapitalien schon beendigt seyn

wird, soll der Einnehmer diese Schätzung mit der

von dem Steuerpflichtigen geleisteten Bezahlimg ent-

gegen halten.
3. Da wo die Taxation noch nicht geschehen

wäre, soll der Distriktscumehmer eine ohngefähre
Schätzung über das Vermögen eines jeden Bürgers
machen, mit dem Vorbehalt, das; solche nachher
berichtiget werden könne, wenn die Taxation und die

Anzeige mit Beistimmung des Steuerpflichtigen schlüß-

Itch festgesezt seyn wird. Zu diesem Ende so!! sich der

Distciklseinnehmer von Gemeinde zu Gemeinde bege-

den, um die Taration vorzunehmen, und um das
Werk zu beschleunigen kann sich der Einnehmer einen

vertrauten Mann aus der Gemeinde bestellen, dessen

Verrichtungen aber er untersuchen und berichtigen
wird.

< Nach Beendigung dieser beiden Werke soll der

Einnehmer alle diejenigen aufzeichnen, die gar keine

Kricgssteucr oder solche nicht richtig bezahlt haben; er
wird dieselben alle dem General - Einnehmer verleiden,
und ihm den Grad des Betruges oder der begangenen
Nachläßigkeit, und die mehr oder mindere Uedclgc-
sinnthcit, die demselben zum Grunde liegen mag,
mit aller Genauigkeit anzeigen.

Der General-Einnehmer soll sich unverwcilt vor
die Vcrwalîungskamàr begeben, um mir derselben

d:n Betrag der Buße zu bestimmen, die einem jeden,
der im Fehler begriffen, ausgelegt werden soll.

6. Alle Bürger, die aus bösem Willen gar keine

Kriegssteuer entrichtet hätte», sollen für das Dreifache
ihrer gesetzmäßigen Steuer angelegt werden.

7. Alle diejenigen, welche nur eine geringere
Summe als die Hälfte ihres schuldigen Beitrags
geliefert haben, sollen gleichfalls um das Dreifache
ihrer gesczmäßiaen Steuer angelegt werden.

s. Diejenigen, welche über die Hälfte, aber

weniger als die drei Vertheile der gesetzmäßigen

Steuer entrichtet hätten, sollen um das Doppelle
angelegt werden.

9. Die, weiche drei Vicrthcile oder mehr ent-

richtet hätten, sollen gehalten seyn, den Betrag ihres
Steuerbcitrages zu ergänzen.

10. Die, welche ans Nachtäßigkeit nicht bezahlt
haben, sollen um das Doppelte der Taxe angelegt
werden.

it. Sobald die Verwaltunaskammer und der
Obcreiniichmer den Betrag der Buße bestimmt haben
werden soll selbige unmittelbar in jeder betreffenden
Gemeinde durch denjenigen bezogen werden, dm; die

Verrichtungen eines Einziebcrs oblichen, und dieser

soll begwaltiget seyn, von dem Reg crungsstatthalter
des Kantons die vollziehenden Maßregeln gegen die-
jenigen zu begehren, welche die Bezahlung zu leisten
sich weigern würden.

Bern, den 6. Brachmonat i79S.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums"

P e t e r O ch s.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

Mousson.

Beschluß über die Maaßregeln Zur Sicher-
heit der öffentlichen Straßen, besonders
für die Couriere.

Das Vollzichnngsd'rcktorium in Erwägung, daß
die Sicherheit der öffentlichen Straßen, und besonders
das ungehinderte Reisen der Couriers zu Fuß und zu
Pferd, wie auch der Böte und Postwägen, gegen
einen jeden Angriff von Nedelgesinmcn mid Feinden
des öffentlichen Gcmeindwcsens vertheidigt werden
muß; und nach Anhörung des Berichts seines Justiz-
und Polizciministers,

beschließt:
1. Die Couriers zu Pferde und die Postwagen

sollen mit Säbeln und Pistolen versehen, die Couriers

zu Fuß aber mit einer Lanze und einer Pistole bc-

waffnel seyn. Sowohl die einen, als die andern sind

begwältiget, sich ihrer Waffen beym ersten Angriff zu
bedienen.

2. Im Fall eines Angriffs sollen sie sich zu dem
Agentciffder nächst gelegenen Gemeinde verfügen, der
über die Aussage des Couriers einen Verbalprazeß aus-

nehmen, und selbigen ohne Verzug dca Munizipalirät
des Orts zustellen wird. Diese nun ist unter ihrer
Vcranewortlichkcit gehalten, drei ihrer Mitglieder
sogleich auf den Ort, wo der Angriff geschehen, zu
senden, um allda die erforderlichen Nachforschungen
zu Entdeckung der Schuldigen anzustellen.

3. Die Urheber cuies solchen Vergehens sollen in
Verhaft genommen und ihnen ihr Prozeß durch d>e

Beflissenheit des öffentlichen Anklägers bei dem Kau-
tvnsgcricht gemacht werden.

6. Die laut Beschluß vom 6. May eingesczte»
Gemeindewachcn sollen die Nacht hindurch auf de»
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großen Straßen und Nebenwegen vatrouilliren, und
,o «der die öffentliche eoicherheu wachen.

L. Die Agenten und Munizchalttäten werden den
Couriers zu Fuß und zu Pferd auf ihr Ansuchen hin,
und wenn es der Fall erfordert, eine hinlängliche Be-
decking mitgeben, um selbige auf ihrer Reift zu
beschulen.

6. Die Regienmgsstatthaltcr, Unterstalthalter und
Agenten werden diechchleunigstcn Maasregeln ergreifen,
um gegenwärtigem Beschluß, der gedruckt und publi-
zirt werde» wird, die erforderliche Vollziehung zu
geben.

7. Der Kriegs-, Finanz und Iust'zministcr sind
beauftragt, diesem Beschluß die eines jeden Fach an-
gemessene Vollziehung zu geben.

Bern den r?. Brachmonat i?,?9.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums

Peter Ochs.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

M o u s s o m

Beschluß über partielle Zurücknahlue del
Beschlusses vom 6. May über die Pas
scpvrks.

Das Vollziehnngsdirektoril'in, in Betrachtung,
daß die im Innern der Republik wieder hergestellte
Ruhe eine Abänderung in denjenigen Maaßregeln er-
laubt, welcde eine strenge Aufsicht über alle Artep von
Reuenden zum Zweck hatten.

In Erwägung, daß jede Einschränkung der per-
ftnlichcn Freiheit aufhören soll, sobald die Rücksicbt
am öffentliche Wohlfahrt, die sie nothwendig gemacht
hatte, wegfällt.

Nach Anhörung seiner Minister des Innern und
der Polizey,

beschließt:
1. Alle Verfügungen des Beschlusses vom 6. May

I?99. die sich'auf Passcpstts beziehen, sind nunmehr!
in soweit zurückgenommen in wie weit sie den Ue-
berqang ans einem Distrikt in den andern betreffen,
und von jezt an gelten sie nur in solchen Fällen, wo
ein helvetischer Einwohner sich aus seinem Kantoue
entfernen, und in einen andern begeben will.

2. Von dicier Vcrpiiichtnng sich mit einem Passe
zu versehen, sind jedoch die Einwohner der Gränzdi-
strikte ansaenon>rnen, wenn sie sich nicht weiter als in
die ai'gränzcnden Distrikte der benachbarten Kantons
begeben wollen.

Z. Es bleibt den Regierungsstatthaltern überlasse«,
diejenigen Orte zu bestimmen, wo die Pässe der Rei-
senden untersucht und visirt werden sollen.

4. In diesen Gemeinden so« zu dem Ende eine
Aoli-ci wache aufgestellt bleiben, und den nothwendigen
Dienst wirk ich versehen.

L. In allen übrigen Gemeinden m es hinreichend,
wenn die Posizcywachc lediglich auf dem Piquet, und
nur auf den ersten Ruf bereit ist, den wirklichen Dienst
zu versehen.

6. Der gegenwärtige Beschluß soll durch den Druck
bekannt gen,acht, und dem Minister der Polizey auf-
getragen werde» über die Vollziehung desselben zu
wachen.

Bern, den is. Hcumonat i7?s.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

L a h a rv e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

M o u s s o n.

Beschluß über Maaßnahme gegen Exzesse von Mill-
tarpcrsoncii.

Das Vollzichungsdirektonnm, in Betrachtung,
daß die allgemeinen und unbestimmten Klagen, welch»
über Vergehen von Militarpcrftncn gcluyrt werden,
weder zu einer genauen Unrerftichnog noch m Vestra-
fung derselben in den Stand setzen, — in Betrachtung
daß unstatthafte Beschuldigungen eben so sehr müssen

vermieden, als kein Mittel darf versäumt werden, um
auf gegründete Klagen Hülfe zu verschaffen.

In Vollziehung des Gesetzes vom 2 ?sten Heumo-
nat 1799. und nach Anhörung seiner Minister Ics
Kriegswesens und dcr innern Angelegenheiten,

beschließt:
1. Jedermann, der irgmd eine Mißhandlung sei-

ner Person, oder eine gewaltsame Beschädigung sei-

ncs Eigenthums von helvetischen oder fränkischen Mi-
litärperwncn erfahren sollte, ist anfgefodert, dem Un»

terstatthacker seines Distriktes, wenn er sich in dcr Nä-
he des Hauprorts befindet, widrigenfalls aber dem

'Agent seiner Gemeinde unverzüglich davon Anzeige zu

thmi.
2. Der Untcrstatthalrer oder der Agenj wird sich

sogleich an Ort und Stelle begeben, wenn noch sicht-
bare Spuren dcr erlittenen Beschädigung vorhanden
sind, und dieselben in Augenschein nehme.

3. Er wird in dickem Falle den Commandant des

aegcnwärtigcn Truppenkorps einladen, dcr Untersuchung
bcymwohuen.' ä. Diejenige:- Zeugen, welche bey dem Vorfalle
gegenwärtig gewesen, oder über die vorhergegangenen
>md nachfolgenden Umstände desselben aussagen kon-

neu, werden ebenfalls herbeygeruftn «nd angchsick

werden.
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s. Ueber den ganzen Vorfall wird nach geschehe-
vec Untersuchung sogleich ein genauer Verba prozeß

^genommen, das heißt: die Klage des Beschädigten,
,e Aussagen der Zeugen, und dasjenige, was sich

is dein Augenscheine crgicdt, vollständig niedergeschric-

m werden.
6. Dieser Vcrbalprozeß soll den Ort, die Zeit und

.e Personen mit Benennung des Truppenkcrps zu wel-
zem dieselben gehören, so wie die wesentlichen Unistän-
e des Vorfalls bestimmt und deutlich angeben, und

ov» dem Unterstatchaltcr oder Agent eigenhändig um
rerzcichnet senn.

7. Der Triwpcnkommandanr, der bey der Unter-
suchung gegenwärtig gewesen, wird gleichfalls cingcla-
den werden, den Verbalprozeß zn unterzeichnen, und
im Fall dieß von ihm verweigert würde, soll von des-

ft» Abschlage nebst den angeführten Gründen dessc.bcn

ausdrückliche Meldung geschehen.

8. Der nach dieser Vorschrift abgefaßte Verbal-
prozeß wird ungesäumt dem Rcgierungàut, aller ein-

gesandt, von demselben visirt, und wenn die Beschul-
diaung helvetische Militärpersonen betrift, an den Kriegs-
minister, wenn sie fränkische Militärpersonen betrift,
an den Minister der innern Angelegenheiten eingeschickt

werden.
9. Dieser Beschluß soll durch den Druck bekannt

gemacht, und dem Minister des Kriegswesens, w wie
demjenigen, der innern Angelegenheiten, jedem so

viel ihn derselbe betrift, zur Vollziehung übergeben

werden.

Bern, den Z. August 1799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

Mousson.

Beschluß über Gehaltsbestimmunq der Glieder
der Distriktsgerichte bey außerordentlichen
Sitzungen.

Das Volluehungsdircktorium auf die Anfrage der
Verwaltungskammcr des Kantons Basel: eo den Glie-
dem der Distrittsgcrichtc, welche mir der Instruktion
der Kriminalprozesse oder mit der Aufnahme der Infor-
mationcn von den Parcheien beschäftiget sind, die

nehmliche Bezahlung bestimmt werden solle, die für
die Tage der gewöhnlichen Sitzung festgc'fttzt ist;

Nach Anhörung seines Ministers des Innern,

beschließt:
t. Die Glieder der Distriktsgerichte sollen für

jeden Tag, an dein sie wirk.ich in Verrichtung ihres

Amtes begriffen sind, die nehmliche Bezahlung erHaft
ten, die für die Tage der gewöhnlichen Sitzung bei
Gericht bestimmt ist.

2. Die Minister des Innern und der Justiz sind
beauftragt, dusen Beschluß, der in das Bulletin der
Gesetze eingenickt werden soll, in Vollziehung zu
bringen.

Bern, den 3. Augnstn.onat 1799.
Der Präsident des vollziehmdcn Direktoriums,

L a h a r p e.

Iin Namen hcs Direktoriums, der Gener. Sekr.

M o u s s o n.

Beschluß über die Clauseln zu der Vorschrift vom
2. April und zu dem Beschlusse vom l0. Juli
über die Einziehung der àregistriruugs-
Gebühr.

Das Vollîichungsdirektorium, nach angess'"tern
Vorschlage des Finanzministcrs zu nähern Bestimm»»!-
gen für die Vorschrift vom 2. April über die Eiuzic-
hung der Einrcgistrirungegcbühren, wie auch über den

Beschluß vom 3a. Heumonat über den gleichen Gc-
gcnstand.

In Erwägung, wie westutlich nothwendig die

Verhütung der Misbräuche sen, welche durch falsche
Auslegung dcr oben angeführten.Vorschrift konnten
veranlasset werden;

In Erwägung, daß die obenerwähnte Vorschrift
aller nur mögachen Klarheit und Vollständigkeit
bedürft,

beschließt:
r. Der Finanzministcr ist bevollmächtiget, dem

m. Artikel dcr Vorschrift vom 2. April sagende
Claufti beizufügen:

»Kein Gerichtsschreiber dcr ein gefthworncr No-
„lar ist, soll bei Vtrafe der Ungültigkeit seiner

„Akten, und bei seiner eigenen Verantwortlich-
„keil in dem Distrikte, so der Gerichtsbarkeit des

„Tribunals unterworfen ist, bei dem er als
„Schreiber angestellet ist, irgend eine Akte oder
„einen Vertrag ausfertigen, für welche Einrcgi«
„strirungsgedühren bezahlt werden müssen."

2. Eben so ist der Minister beim Beschlusse des

3. Artikels des Beschlusses vom 30. Heumonat zur
Beifügung von folgendem Zusätze bemächtiget: „Und
„wenn der ausfertigende Notar bei der Akte die Enr-
„richumg der Emregtsttirmigsgebührm wird hinge-
„schrieben haben."



Z. Geaemvärtiger Beschluß soll in das Bulletin
der Ge ctzt cing ruckt werden.

Bern, den Augustmonat :??9.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

M o u s s o n.

Beschluß über die Regelmäßigkeit bei der Enl-
Hebung der Auslagen und des Darleihens.

Das Vollziehnngsdirektormm, in Erwägung, wie
wichtig es sey, daß bei der Enthebung der Auflagen
und des Darleihens, jene Regelmäßigkeit und Thätig-
keit beobachtet werde, wozu cer Drang der Umstände
nöthiger; wie auch, daß gesetzliche Strafen gegen
solche Vora'elezte verhänge werden, die eniwcdcr auS

Nachläßigccir ober aus bösen Absichten den Finanz-
operational Hindernisse i» den Weg legen möchten,

beschließt:
:. Es ist allen Obcrsteuercinnehmern eingeschärft,

jede Woche dem Finanzministcr euren Gcncralbcrichl
einzuliefern, über dre m ihren: Cantone festgesetzte»
und eingehenden Auflagen und Darleihen, die zu
Handen der Republik werden.

2. Aus allen diesen Berichten formirt der Finanz-
minister jede Woche einen allgemeinen Bericht, und
überreicht ihn dem Di Arorium.

3. Eben dieser Minister ist.beauftragt, diejenigen
Obcrsteuercinnehmer und Beamten anzuzeigen, die
mit ihrem Geschäfte zurückstehen, oder sich einiger
NachläZigkcit verdächtig machen.

ä. Dieses gegenwärtige Arrctc sog von dem Finanz-
minister vollzogen und bekannt gemacht, wie auch in
das Bulletin der Gesetze eingerückt werden.

Bern, den 12. Augnstmonat 1799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

M s u s s 0 n.

Beschluß über Amnestie für Ausreißer.

Das Vollziehungsdirektcriiim, in Erwägung, daß
das Gesetz vom 9. Augustmonat eine Amnestie für
alle Individuen, sowohl unter den Hölfstruppen als
unter jedem Corps, das im Solde der Republik steht,

bewilliget habe, in sofern sie sich beim Ausreisten nur
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In fernerer Erwägung, daß eben dieses Gesetz
durch den 2. Artikel dem Vollzichungsdircktonum das
Recht zueignet, den Termin zu besmninen, in dem
sich die Ausreiste? wieder bei ihren Corps stellen sollen.

In Erwägung endlich, daß das Verbrechen des
Ausreistens nur denjenigen nachgelassen ist, die sich bei
ihrem CorpS wieder zur bcstii.emten Zeit Anfinden,
und daß eben darum das Gesetz immer noch seine

ganze Kraft gegen diejenigen behält, die in der Pflicht-
Vergessenheit gegen das Vaterland beharren, indem sie

sich den Pardon nicht zu Nutze machen, den es ihnen
anbietet;

st.e s ch l l e ß t:
:. Alle Individuen der Legion, der HalbbAga-

den von den Hülftttuppen, der in Dienst und Tkät'ig-
kett geseztcn Elite der Republik, die sich ins Innere
derselben zurückgezogen haben, genießen der durch das
Gesetz vom 9. August bewilligten Amnestie; jedoch
unter" der Bedingung, daß diejenigen von der Legion
und von den Auxiliär-Brigaden auf den 3i. August-
inona: ; diejenigen aber, die zu den in Thätiakcit
geseztcn Elitenbataillons gehören, auf den -6. Herbst-
Monat des laufenden Jahrs bei ihren Corps eins
treffen.

2. Alle diejenigen, die sich den wohlthätige»
Verfügungen dieses Gesetzes nicht umerwcrfen, und
sich zu der in den, vorhergehenden Artikel bestimmten
Zeit nicht an ihren Posten Anfinden, werden als
Ausrcistcr betrachtet und als solche verfolgt.

3. Zur Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses
ist der Kriegsminister beauftragt; auch soll der Beschluß
in das Bulletin der Gesetze eingerückt werden.

Bern, den Augustmonat t?99.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

L a h a r p e.

In: Namen des Direktoriums, der Gen. Sckr.

Mousson.

Beschluß über die Attributen einer jeden Crimi-
n U - oder Correktionellen Prozedur.

Das Vollzichungsdirektorium, in Erwägung, daß
die gute Ordnung und die Sicherheit des Staats die
Vollziehung der Urthei'svrüche erfordern, so wie auch
die Erstattung der Unkosten, wozu diejenigen vcrur-
theilet werden, die sich öffentlicher VergchuNgen
schuldig gemacht haben;

In Erwägung, daß es dringend ist, für die
Einziehung dieser Unkosten eine Forin zu bestimmen,

in solch« Cantone flüchteten, die nicht vom Feinde zum daß diese Unkosten keineswegs der Nation zur
bcsezt sind; Last fallen;
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Zîach angehörtem Bericht seines Iiisii ministers,

beschließt:
t. An das Ende einer jeden Criminal- oder kor-

rektioncllcn Prozecur soll das Verzeichniß der durch sie

veranlaßten Unkosten bcigcsczt werben.
s. Dieses Verzeichniß soll enthalten: t. Die Ge-

bührcn für die Gerichte und Gerichrschrcibcr; 2. die
Unkosten wegen der Verhaftnehmung, Gefangenschaft,
Bewachung und Abwart, Transport der Gefangenen
und Voll,iehung der Sentenzen; s. Taggeld für die
Zeugen und andere Personen, die zur Beleuchtung
des Prozesse» vorgeladen werden.

Z. Dieses Verzeichniß wird dem Prokurator der
Munizipalilät zugestellet, in welcher der Verurtheiltc
seßhaft ist, damit er die Bezahlung eintreiben kann.

4. Der Prokurator der Munizipalitäl überliefert
den Betrag dieser Unkosten dem Gerichte, vor welchem
der Prozeß beigelegt worden, und der Kostenbetrag
wird hernach der Verwaitungskammer zugeschickt.

6. Der Instizministcr ist zur Vollziehung des

gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher so lange
gültig.hlcibr, bis das gesetzgebende Corps über diesen
Gegenstand durch ein bestimmtes Gesetz entscheiden
wird.

6. Der gegenwärtige Beschluß wird in das Bul-
Min der Gesetze eingerückt.

Bern, den t6. Augustmonat i799.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

L a h a r p c.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sckr.
M 0 u s s 0 n.

Beschluß über die Begünstigung der Flucht
österreichischer Kriegsgefangenen.
Den Statthaltern, Unrerstatthaltern,

Agenten und Bürger» von Hel-
v c t i e n.

Bürger!
Das Vollzichungsdirektorium ist benachrichtiget,

daß ungeachtet des Gesetzes vom 26. Merz, die öfter-
reichlichen Kriegsgefangenen, die ihrer Geleitowache
entrinnen, von verschiedenen Bürgern aufgenommen
«nd verborgen werden; daß andere, welche auf dem
Lande oder in Gcbürgen «erstreur sind, Scknitz und
Unterhalt von ilmen genießen, indem sie dieselben als
Werkzeuge ihrer verbrecherischen Anschläge, zur Stütze
ihrer wahnsinnigen Hoffnung betrachten.

Dw Sicherheit der ruhigen Bürger, die Erhal-
tung deS Priralcigenthums, die öffentliche Ruhe und
Ordnung machen es dein Vollziehungedirektorium zur

Pflicht, dieser treulosen Verheimlichung ein Ende z«
machen, und die Anspinnung feindlicher Gewebe z«
zerstöre».

Darum erinnert das Direktorium das Volk an
die Verordnungen jenes Gesetzes vom 2a. Merz, daj
jene, »die die Flucht eines österreichischen Kricgsge-
„fangenen begünstigen, durch die Einspcrrung vsn
»einem Jahr gestraft werden sollen, und daß jene,
»welche zu einer solchen Flucht anreizen, mit zchnjäh-
»riger Kcttcnstrafe belegt werden sollen."

Darum erinnert dasselbe die Stadt- und Unter-
statthalter und Agenten der Nation, daß die Polizei
und die Sorge für öffentliche Ruhe von ihrer Seite
eine Wachsamkeit erfordere, die zu allen Zeiten thätig
und wirksam seyn soll; daß sie das Auge der Regie-
rung und zu gleicher Zeit ihr Arm sey, der stets
aufgehoben und bereit seyn soll, die Strafen zu crlhci-
!en, welche das Gesetz bestimmt.

Es sey demnach jeder Bürger Helveticas aufge-
fodert, dem fränkischen Kommandanten jene enlron-
ncnc Kriegsgefangene anzuzeigen, deren Aufenthalt auf
dem Lande ihm bekannt ist, und sie, wenn er kann,
selbst zurück zu bringen. Die Munizipalitäten der Ge-
meindcn, und die öffentlichen Beamten der vollziehen-
den Gewalt werden verantwortlich für die Voll iehung
des gegenwärtige» «Schlusses seyn, nnd jede Nachlä-
ßigkeit soll als Uebertretimg des Gesetzes betrachtet
und gestraft werden, wie das Gesetz verordnet.

Bern, den 2t. Angnstmonat <799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

Mousson.
Beschluß über die Schriften, so von Parteien

den Gerichten vorgelegt werden, und dem
' Stempel unterworfen sind.

Das Vollzichiwgsdirektorn'M nach Anhörung des

Berichtes des Justiz - und Finanzministers über die

Frage: ob die Proicßftbriften und Memoriale, die
von den Parteien vor Gericht vorgelegt werden, sollen
auf gestempeltem Papiere geschrieben werden?

In Erwägung, daß solche Schriften, d e in die

Gerichtskanzlei n-ederqelegt werden, zufolge der Aus-
drücke des 36. Art. vom Gesetze des 17. Weimnonats
t7<>8 zu Urkunden oder zu ir^nd einem
schriftlichen Beweise dienen können; unter
Anwendung des 2. Art. des Beschlusses vom 24.
Jenner <79?,

beschließt:
Dem Stempel sind auch die Schriften und



Memoriale unterworfendie von den Parteien vor
Gericht vorgelegt werden.

Zur Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses

sind der Justiz - und Finanzministcr beauftragt. Dieser
Beschluß soll auch in das Bulletin der Gesetze einze-
rückt werden.

Bern, den 28. Augustmonat i?ss.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

L a h a r p e. ^

Im Namen des Direktorium, der Gen. Sekr.

M o u s s o n.

Beschluß über Ufttersttttzlinq der Walîîser
durch den Ertrag der Erndte eines Thetis
ihres Kantons.

Das Vollzieh'mgsdirekcorium, in Erwägung des

jammervollen Zustandes des Kantons Wallis, in den

er theils durch die Requisitionen, die der Krieg noth-
wendig macht, gerathen ist;

In Erwägimg, daß es Pßicht der Regierung sey,

den Unglücklichen Unterstützung zu verschaffen, welche
das Opfer solcher Zerrüttungen geworden, oder unter
der Last der Requisitionen erliegen;

In Erwägung, daß, indem das Direktorium
durch seinen Beschluß vorn 20. Heumonat, die Erndte
vom Oberwallis als Nationaleigenthum erklärte, es

gesinnet war, von dem Ertrage derselben einen Ge-
brauch zu machen, der denjenigen Gefühlen angemessen
sey, welche die Menschlichkeit gegen Unglückliche, die
durch ihre Verirrung bestraft worden, und gegen Mit-
bürger einstoßet, welche verlangen wieder unter die
Herrschaft der republikanischen Gesetze zurück zu
lretcn;

In Erwägung endlich, daß, woftrn die Anwen-
dung seiner eigenen Mittel nicht hinreichend ist, das
Vollziehungsdirektorinm nicht ausser Acht lassen darf,
um wirksamere in der mitleidigen Theilnehmung der
Helvetier, und in den Regungen der Menschlichketl zu
suchen, welche immer den ächten Bürgcrstnn begleiten;

d e s ch l j e ß l:
t. Der Ertrag der in Oberwallis, zufolge des

Beschlusses vom 20. Henmvnat gemachten Erndte, soll
zur Unterstützung solcher Walliscr angewendet werden,
die von den Folgen des Krieges am meisten gelitten
haben, und die unter den dringendsten Bedürfnisse»
jchmachten.

s. Dem Bürger Wild, Regierungskommissär in
dieiem Kanton soll die Summe von <>000 Franken
für die dringendsten Bcdürniisse zugestellt werden, für
den Ankauf der nöthigsten Werkzeuge für die Feldarbeit.

Die Verwaltungskammcrn sind beauftragt, an
die Bürger ihrer Kamone eine Proklamation ergeben
m lassen; in der Absicht, sie ;u bewegen, daß sie auf
ihre Unkosten Walliscr Wayscn, oder andere Kmder
aufnehmen, und unterhalten, deren Eltern sich ausser
Stand befinden, sie selbst zu crnäbren.

4. Der gegenwärtige Beschluß jvll in das Tage-
dlatt der Gesetze eingerückt wccdcu. Zur Vollzlehni'z
desselben ist der Minister der innern Ange.egcnhcncn
beauftragt.

Bern, den 2;. Herbstmonat OS5.

^ Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
S a b a r y.

Im Namen des Direktorium, der Gen. Sekr.
Mousson..

Proklamation über die Stellung von Ratio,
mâiîppeii.
Das Vollziehungsdirektorium an daj

helvetische Volk.

Bürger!
Die erste und heiligste Pflicht der Vorsteher des

Volkes ist, dem Vatcriande Ruhe, Ordnung und
Sicherheit, den Gesetzen Achtung und Gehorsam, und
den bürgerlichen Verbindlichkeiten treue Entrichtung zu
verschaffen. Von dieser Wahrheit durchdrungen, ha-
den die gesetzgebenden Räthe, nach einem Vorschlag
des BoUftchiingsdircktorilims, durch ein Gesetz ver-
ordnet, daß von jeder Gemeinde, auf aoo Aktivbür-
gcr, ein Mann bewaffnet und bekleidet zum Waffen-
dienst des Vaterlandes gestellt werben solle.

Das, Bürger! ist ein kleines aber nothiges Opfer,
das die Regierung, das Vaterland und euer eigenes
Wohl von euch fordert. Aber eben deswegen muß es
euch, obgleich viele Beschwerden des Staats, der Zeib
und des Krieges auf euch liegen, doch ein angenehmes
Opfer seyn.

Aus eurer Mitte soll ein Korps braver Schweizer
gezogen und gebildet werden, das tue Vollziehung der
Gesetze unterstützen, die öffentliche Ruhe und' Sicher-
heil begünstigen, Ordnung in, gemeinen, und Friede'
iin häusliche» Leben befördern soll; ein Korps hciveli-
scher Bü.ger, die ihre Mitbürger, ihre Freunde, ihre
Brüder gegen die Verwüstungen der Gesetzlosigkeit, der
Parthelsucyc, der Zwietracht und anderer so'schändli-
eben als schädlichen Leidenschaften sichern sollen; ein
Korps freier Männer, welche Theilhaber der Ehre
semi sollen, Stü:-en des Vaterlandes, der Geftke, det
Gemeinwohls und des Bürgerglücks zu hcisscn. '

Burger Hcivetiens! kann euch dieser Ruhm und

/



diese Bestimmung gleichgültig seyn? Könnt ihr gleich-
gültig ansehen, wie die Gesetze eurer Stellvertreter,
die Beschlüsse und Anordnungen eurer Negierung unde-
folgt und oft ungeachtet bleiben, weil sie nicht mit
gehöriger Kraft un'erstüzt werden können Könnt ihr
gleichgültig wahrnehmen, wie übelgesinnte, verkehrte,
selbstsüchtige und leidenschaftliche Menschen euere Ruhe,
euere Sicherheit, euer öffentliches und häusliches Glück
bedrohen, unter mgnchcrlei betrügerischen Masken
stören und untergraben, weil denselben nicht mit
Nachdruck begegnet werden kann? kann es euch gleich-
gültig fern, alles, was euch theuer ist, auf das Spiel
gesezt zu sehen, weil die Macht fehlt, euch und das
Euriqc zu garantiren? Und wer kann euch dieß alles
am besten sicher stellen, als ihr selbst, Glieder aus
eurer Gemeinde, und Sohne aus eurem Schooße!

Bürger! die Auswahl ist euch überlassen; ihre
gemeinnützige Bestimmung ist euch bekannt; der Bei-
trag zu denselben ist unbedeutend; ihre Unterstützung
ist dringend; von ihr hängt ab, Ruhe, Sicherheit,
Glück und Wohlfahrt, und was all dieses gewähren
kann und muß — Achtung und Vollziehung der
Gesetze.

Bern, den 25. Herbstmonat 1799.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sckr.

M 0 u s s 0 n.

Bcstblnß ülcr die Vorschriften zu dm un'
Abänderung oder Naussassr.ug der S.rasen
einzustehenden Bittschriften.

Das Volluchungsdircktorium, in Erwägung, daß

wenn die Gerechtigkeit und die öffentliche Sicherheit
erfordere, daß bei Krmunalfällen die Tribunalien nact>

der Strenge der Gesetze sprechen, es gleichwohl Fälle
gebe, wo die Gerechtigkeit nichts dcstowenigcr eine

Abänderung oder die Nachlassung der Strafe erheischt,

zu der die Bürger verurtheilt worden;

In Erwägung aber auch der Gef-.hr, welche für
die öffentliche Sicherheit und für das Ansehen der
Tribunalien daher entspringen würde, wenn die Re-
gicrung sich gegen Verbrecher einer blinden Regung
des Mitleidcns überlaffcn wollte, weswegen sie, um
jeder Ucbcrraschnng zuvorzukommen, sich sichere Grund-
lagen verschaffen will, die über die Maßnahmen, de-

ren Ergreifung sie bei dergleichen Fällen nothwendig
finden wird, das nöthige Lieht verbreiten würden, zu

welchem Ende sie sich nach dem Gesetz vom 17. Sept.
1799 richtet, we'ch.s sie einladet, in Zukunft
keine Nachlassung von Strafe vvrzuschla-

gen, ohne die B oth sch aft mit d en Prozeß-
schriften zu begleiten;

Nach hierüber angehörtem Bericht feines Justiz-
ministers

beschließt:
1. Jede Bittschrift um Abänderung oder Nachlas-

sung der Strafen soll begleitet werden:
1. Mit den auf den Prozeß Bezug habenden

Schriften.
2. Mit einem Zeugniß der Mnnizipalität von

dem Wohnorte des Bittstellers.
2. Mit einem Zeugniß über sein Betragen,

welches der Aufseher des Zuchthauses ertheilt,
und derjenige Mmnzipaldeaime unterzeichnen
soll, dem die Oberaussicht über solche Häuser
anvertraut ist, inwiefern nämlich der Bitt-
steiler in dem Znchthause entweder zu Ketten
und Banden, oder sonst zum Verhafte vcr-
dämmt ist, oder aber mit einem Zeugnisse
von den Authoritätcn desjenigen Orts, wo
er sich nach der Verbannung niedergelassen,
unter schriftlichem Attestate, wie lang er sich

dort ausgehalten habe.
2. Alle diele U. künden werden zufolge des 96. Art.

der Konstitution dem Rcgi'wungsstatthattcr desje-
nigen Kamons zugestellt, in den der BittAller
gehört. Diese Schriften wird hernach der Staatt-
Halter mit den Bemerkungen, die er selbst nötig
finden mag, an den Jnst:zminister emscnden.

Z. Bittschriften, in welchen die oben angezeigten
Formalitäten nicht beobachtet sind, werden von
dem Direktorium nicht können in Berathung
gezogen werden.

ä. Zur Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses
ist der Jnstizministcr bcauftr. gt, weichn öffent-
lich durch den Druck bekannt gemacht werden soll.

Bern, den 3. Wcimnonat 1799.

Der Präsident des Vollziehenden Direktcrinms,
S a v a r v.

Im Namen des Direct., der Gcncral-Sckrctair.

Mousson.

Beschluß über die Verbesserung der Wege
und Strass'!?.

Das Vollzichmigsdirektorium benachrichtiget, daß

bei ausbleibender Vollziehung von den Beschien der

Kantonsantboritäten, die Wege und Strafen sich in
einem solchen Verfalle befinden, der uns das dringendste
schleunige Ausbesserungen erfordert.

(Die Fortsetzung folgt.)
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V ollzieh ungödirektori um.

Beschluß über Verbesserung der Wege und
Straßen.

(Fortsetzung.)

Nach Ansicht des Gesetzes vom 26. Wintermonat/
kraft dessen alle Gemeinden Helveticns denen bisher
die Besorgung der Straßen oblag, dieselben ferner
unterhalten und besorgen sollen, bis ein allgemeines
Gesetz über die Besorgung der Straßen in ganz Hel-
vetien abgefaßt seyn wird;

Nach hierüber angehörtem Bericht seines Kriegs
Ministers,

beschließt:
t. Ausdrüftich wird allen Verwaltn«gskammern ein-

geschärft, -die Wege und Straßen in ihren allseitigen
Kamonen ausbessern zu lassen und zu dem Ende hin
die Gemeinden anzuhalten, daß sie sich hierüber, traft
des oben angeführten Gesetzes vom 26. Wiuttrmonat,
den alten Verpflichtungen unterwerfen.

2. Wofern irgend eine Gemeinde sich weigerte, die-
scr Auffodernng zii gehorchen, so ist die Vcrwaltungs-
kammcr des Kantons, in welchem die Gemeinde liegt,'
beoollmächligt, auf Unkosten dieser Gemeinde die
Swaßen ausbessern zu lassen, zu deren Unterhaltung
sie das Gesez verpflichtet.

In dem Falle, wo eine solche Gemeinde wegen
Wiedererstattung der von der Verwaltungskammcr gc-
machten Vorschüsse einige Schwierigkeiten machte, so

wird es die Kammer sogleich dem Direktorium anzei-
gen, damit es zu sicherer Handhabung des Gesetzes die

erfoderlichen Maaßnahmcn ergreife.

4. Zur Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses,

welcher auch in das Tageblatt der Gesetze soll cingerükt
werden, ist der Kriegsminister beauftragt.

Bern, den 19. Wemmonat 179s.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
> Mousson.

Beschluß gegen junge Helvetier, die die Fahue
der Eliten verlassen, und sich ausser ihrer
Heimal aufhalten.

Das Vollziehungsdirektorium, benachrichtigt, daß
Elitcnsoldaren, nach treuloser Vcrlassung ihrer Fahne,
sich der gerechten Strafe, die sie erwartet, dadurch zu
entziehen suche»/, daß sie sich in Gemeinden flüchten,
wo sie unbekannt find;

In Erwägung, daß es die Pflicht der Regierung
sey, Maaßnahmen zu nehmen, damit niederträchtige
Feigheit in der Nichtbcobachtung der Pflichten des

Bürgers, keine Zuflucht zum Nachtheil derjenigen finde,
welche dieselben mit Muth erfüllen, und ihr Blut für
das Heil des Vaterlandes vergiessen;

beschließt:
li. Alle iunge Hclvcticr, die sich ausser ihrem Gc-

bnrtsorte aushalten, sollen den consiituirtcn Authorita-
ten desjenigen Ortes, wo sie nun wohnen, ein Certiß-
kat von ihrer Munizipalität einhändigen, mit der An-
zeige, ob sie zu einem in Bewegung stehenden Corps
gehören, und zu welchem.

2. Zur Vekanntmvchung dieses Beschlusses welcher
'auch in das Tageblatt der Gesetze soll eingcrütt werden,
ist der Kriegsminister beauftragt.

Bern, den 19. Wcinmonat 5 799.

Der Präsident des Vollziehenden Direktoriums,
S a v a r y.

Im Namen des Direct., der General-Sekretair.
^ Mousson.
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